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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1211/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2375/96 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf Artikel
3 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der

pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem
Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.
(2) ABl. L 325 vom 14. 12. 1996, S. 5.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. Juni 1998 zur Festlegung pauschaler Einfuhr-
werte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0707 00 05 052 86,9
999 86,9

0709 90 70 052 61,8
999 61,8

0805 30 10 378 60,7
382 59,8
388 60,7
528 61,1
999 60,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 72,2
400 84,5
404 91,0
508 95,8
512 68,0
524 63,6
528 67,2
800 188,8
804 112,6
999 93,7

0809 10 00 052 180,0
999 180,0

0809 20 95 052 247,5
068 211,3
616 209,3
999 222,7

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22. 11. 1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1212/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur vorläufigen Aussetzung der Erteilung von Lizenzen für die Ausfuhr von
Milcherzeugnissen und zur Bestimmung des Umfangs, in dem nicht erledigten

Ausfuhrlizenzanträgen stattgegeben wird

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/95 der
Kommission vom 27. Juni 1995 mit besonderen Durch-
führungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen im Sektor
Milch und Milcherzeugnisse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 897/98 (4), insbesondere auf Artikel
8 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Markt für Milcherzeugnisse ist durch eine gewisse
Instabilität gekennzeichnet. Es muß deshalb verhindert
werden, daß aus spekulativen Gründen Anträge gestellt
werden, die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den
Ausführern und eine Unterbrechung der Ausfuhr der

genannten Erzeugnisse während des fraglichen verblei-
benden Zeitraums zur Folge haben könnten. Die Ertei-
lung von Lizenzen sollte deshalb für bestimmte Erzeug-
nisse vorübergehend ausgesetzt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erteilung von Lizenzen für die Ausfuhr von im
Anhang genannten Milcherzeugnissen wird für den Zeit-
raum vom 13. bis 30. Juni 1998 ausgesetzt, ausgenommen
Lizenzen für die Bestimmung „970“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 21.
(3) ABl. L 144 vom 28. 6. 1995, S. 22.
(4) ABl. L 126 vom 28. 4. 1998, S. 22.
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ANHANG

Erzeugniscode

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600

Erzeugniscode

0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150

Erzeugniscode

0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915

Erzeugniscode

0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150
0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1213/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Bestimmung des für das Wirtschaftsjahr 1998 zu gewährenden Einkommens-
ausfalls und der je Mutterschaf und Ziege zu gewährenden Prämie, des ersten
Vorschusses auf diese Prämie sowie eines Vorschusses auf die Sonderbeihilfe für
die Schaf- und Ziegenhaltung in bestimmten benachteiligten Gebieten der

Gemeinschaft

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 des Rates
vom 25. September 1989 über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Schaf- und Ziegenfleisch (1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1589/96 (2), insbeson-
dere auf Artikel 5 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaß-
nahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
zugunsten der Kanarischen Inseln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2348/96 (4), insbesondere
auf Artikel 13,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 5 Absätze 1 und 5 der Verordnung (EWG) Nr.
3013/89 sieht die Gewährung einer Prämie vor, damit der
etwaige Einkommensausfall der Schaffleisch- und, in
einigen Gebieten, der Ziegenfleischerzeuger ausgeglichen
werden kann. Diese Gebiete sind in Anhang I derselben
Verordnung und in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1065/86 der Kommission vom 11. April 1986 zur Bestim-
mung der Berggebiete, in denen die Prämie zugunsten
der Ziegenfleischerzeuger gewährt wird (5), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3519/86 (6), festgelegt.

Nach Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr.
3013/89 ist der zu erwartende Einkommensverlust unter
Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der
Marktpreise zu schätzen, um den Erzeugern von Schaf-
und Ziegenfleisch Vorschüsse zahlen zu können.

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der genannten Verordnung
wird die Erzeugern schwerer Lämmer zu gewährende
Mutterschafprämie durch Multiplikation des Einkom-
mensausfalls nach Absatz 1 Unterabsatz 2 desselben Arti-

kels mit einem Koeffizienten berechnet, der der jähr-
lichen Durchschnittserzeugung an Fleisch von solchen
Lämmern, ausgedrückt in 100 kg SG, entspricht. Der
Koeffizient für 1998 konnte, da vollständige Statistiken
für die Gemeinschaft fehlten, noch nicht bestimmt
werden. Bis dieser Koeffizient feststeht, sollte ein vorläu-
figer Wert verwendet werden. In Artikel 5 Absatz 3
derselben Verordnung wurde außerdem die je Mutterschaf
an die Erzeuger leichter Lämmer und je Ziege zu gewäh-
rende Prämie auf 80 % der an die Erzeuger schwerer
Lämmer zu gewährenden Mutterschafprämie festgesetzt.

Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 ist
die Prämie um den Bestandteil zu verringern, der sich
durch Multiplikation des Grundpreises mit dem Koeffi-
zienten gemäß Absatz 2 desselben Artikels ergibt. Dieser
Koeffizient wurde mit Artikel 8 Absatz 4 der genannten
Verordnung auf 7 % festgesetzt.

Gemäß Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr.
3013/89 beläuft sich der Halbjahresvorschuß auf 30 %
der vorgesehenen Prämie. Nach Artikel 4 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 2700/93 der Kommission (7),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1526/
96 (8), wird dieser Vorschuß nur gewährt, wenn er minde-
stens 1 ECU beträgt.

Bis 1. Januar 1999 wird der landwirtschaftliche Umrech-
nungskurs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1527/95 des
Rates (9) bei bestimmten Währungen nicht geändert.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1323/90 des Rates (10),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
193/98 (11), hat der Rat eine Sonderbeihilfe für die Schaf-
und Ziegenhaltung in bestimmten benachteiligten
Gebieten der Gemeinschaft festgesetzt. Danach wird die
Beihilfe unter denselben Bedingungen gewährt, wie sie
für die Gewährung der Prämie an die Schaf- und Ziegen-
fleischerzeuger gelten. Angesichts der derzeitigen Instabi-
lität der Märkte in mehreren Mitgliedstaaten sollten alle
Mitgliedstaaten im Wirtschaftsjahr 1998 ermächtigt
werden, bereits jetzt 90 % dieser Beihilfe vorzuschießen.

(1) ABl. L 289 vom 7. 10. 1989, S. 1.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 25.
(3) ABl. L 173 vom 27. 6. 1992, S. 13.
(4) ABl. L 320 vom 11. 12. 1996, S. 1.
(5) ABl. L 97 vom 12. 4. 1986, S. 25.
(6) ABl. L 325 vom 20. 11. 1986, S. 17.

(7) ABl. L 245 vom 1. 10. 1993, S. 99.
(8) ABl. L 190 vom 31. 7. 1996, S. 21.
(9) ABl. L 148 vom 30. 6. 1995, S. 1.
(10) ABl. L 132 vom 23. 5. 1990, S. 17.
(11) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 18.
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Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 sind
hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugung auf den
Kanarischen Inseln besondere Maßnahmen anzuwenden.
Diese Maßnahmen beinhalten die Gewährung einer
Ausgleichsprämie an Erzeuger von leichten Lämmern
und Ziegen wie im Fall der Prämie gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 3013/89. Nach diesem Artikel ist
Spanien ermächtigt, auf die genannte Ausgleichsprämie
einen Vorschuß zu gewähren.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schafe und Ziegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zwischen dem Grundpreis, der um die Auswirkung des
Koeffizienten gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3013/89 zu verringern ist, und dem im Wirt-
schaftsjahr 1998 voraussichtlich erzielten Marktpreis
ergibt sich ein Unterschied von 146,285 ECU/100 kg.

Artikel 2

(1) Die je Mutterschaf zu zahlende Prämie beträgt für

— Erzeuger von schweren Lämmern: 23,406 ECU,

— Erzeuger von leichten Lämmern: 18,725 ECU.

(2) Der erste Vorschuß, den die Mitgliedstaaten gemäß
Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89
den Erzeugern gewähren können, beträgt für

— Erzeuger von schweren Lämmern: 7,022 ECU/Mutter-
schaf,

— Erzeuger von leichten Lämmern: 5,618 ECU/Mutter-
schaf.

Artikel 3

(1) Die je Ziege und Gebiet gemäß Anhang I der
Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 und Artikel 1 der

Verordnung (EWG) Nr. 1065/86 zu zahlende Prämie
beträgt 18,725 ECU.

(2) Der erste Vorschuß, den die Mitgliedstaaten den
Ziegenfleischerzeugern in den in Absatz 1 genannten
Gebieten gemäß Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung
(EWG) Nr. 3013/89 zahlen dürfen, beträgt 5,618 ECU je
weibliche Ziege.

Artikel 4

Nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1323/90 können die Mitgliedstaaten den in den benach-
teiligten Gebieten gemäß der Richtlinie 75/268/EWG des
Rates (1) ansässigen Schaf- und Ziegenfleischerzeugern
folgende Vorschüsse zahlen:

— 5,977 ECU je Mutterschaf an die in Artikel 5 Absätze
2 und 4 der betreffenden Verordnung genannten
Erzeuger;

— 5,379 ECU je Mutterschaf an die in Artikel 5 Absatz 3
der betreffenden Verordnung genannten Erzeuger;

— 5,379 ECU je Ziege an die in Artikel 5 Absatz 5 der
betreffenden Verordnung genannten Erzeuger.

Artikel 5

Gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1601/92 wird der im Wirtschaftsjahr 1998 den Erzeugern
von leichten Lämmern und von Ziegen auf den Kanari-
schen Inseln für die Ausgleichsprämie gemäß Artikel 1
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3493/90 des Rates (2)
zu gewährende erste Vorschuß wie folgt festgesetzt:

— 2,002 ECU je Mutterschaf der in Artikel 5 Absatz 3
der genannten Verordnung bezeichneten Erzeuger,

— 2,002 ECU je Ziege der in Artikel 5 Absatz 5 der
genannten Verordnung bezeichneten Erzeuger.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 128 vom 19. 5. 1975, S. 1.
(2) ABl. L 337 vom 4. 12. 1990, S. 7.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1214/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2327/97 zur Eröffnung von Gemein-
schaftszollkontingenten für Schafe und Ziegen sowie Schaf- und Ziegenfleisch
der KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 und 0204 für 1998
sowie zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 zur Durchführung
der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 des Rates hinsichtlich der Einfuhr und

Ausfuhr von Schaf- und Ziegenfleischerzeugnissen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 779/98 des Rates
vom 7. April 1998 über die Einfuhr von Agrarerzeug-
nissen mit Ursprung in der Türkei in die Gemeinschaft,
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 4115/86 und
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3010/95 (1), insbe-
sondere auf Artikel 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In Anhang I des Protokolls 1 zum Beschluß Nr. 1/98 des
Assoziationsrates EG-Türkei vom 25. Februar 1998 über
die Handelsregelung für Agrarerzeugnisse wurden die
Mengen von Schaf- und Ziegenfleisch festgelegt, die unter
der Präferenzregelung im Rahmen von Zollkontingenten
eingeführt werden dürfen.

Die Mengen, die in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr.
2327/97 der Kommission (2) festgelegt wurden, müssen
angepaßt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schaf- und Ziegenfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IV Abschnitt B der Verordnung (EG) Nr.
2327/97 erhält folgende Fassung:

„B. MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 5 (1998)

Laufende Nummer 09.4037

Schaf- und Ziegenfleisch (in Tonnen Schlachtkörper-
äquivalent) zum Zollsatz Null

Andere 607,5 Tonnen
(davon Grönland 100 Tonnen, Färöer 20 Tonnen, Estland,
Lettland und Litauen 107,5 Tonnen und Türkei 200
Tonnen)“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 113 vom 15. 4. 1998, S. 1.
(2) ABl. L 323 vom 26. 11. 1997, S. 5.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1215/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 192/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmen,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnungen genannten Erzeugnisse und den Preisen
für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 sind
die Erstattungen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einerseits
des verfügbaren Getreides und des Reises und Bruchreises
und ihrer Preise in der Gemeinschaft und andererseits der
Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und Getreideerzeu-
gnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen. Nach denselben
Artikeln ist auf den Getreide- und Reismärkten für eine
ausgeglichene Lage und für eine natürliche Preis- und
Handelsentwicklung zu sorgen. Ferner ist den wirtschaft-
lichen Aspekten der geplanten Ausfuhren sowie der
Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Marktstörungen in
der Gemeinschaft zu vermeiden.

Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6), über
die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt in
Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-

nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,
Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge des
Grunderzeugnisses ist.

Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren angesichts
der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur Zeit eine
Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht erforderlich.
Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus Getreide ist es
aufgrund der schwachen Beteiligung der Gemeinschaft
am Welthandel gegenwärtig nicht notwendig, eine
Ausfuhrerstattung festzusetzen.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder-
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung bei
Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt werden;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, daß für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung aufweisen,
sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung gewährt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/
95 unterliegenden Erzeugnisse werden wie im Anhang
dieser Verordnung angegeben festgesetzt.

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 16.
(5) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 55.
(6) ABl. L 312 vom 23. 12. 1995, S. 25.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juni 1998 zur Festsetzung der Ausfuhrerstat-
tungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

1102 20 10 9200 (1) 59,50
1102 20 10 9400 (1) 51,00
1102 20 90 9200 (1) 51,00
1102 90 10 9100 71,75
1102 90 10 9900 48,79
1102 90 30 9100 43,56
1103 12 00 9100 43,56
1103 13 10 9100 (1) 76,50
1103 13 10 9300 (1) 59,50
1103 13 10 9500 (1) 51,00
1103 13 90 9100 (1) 51,00
1103 19 10 9000 44,17
1103 19 30 9100 74,14
1103 21 00 9000 28,91
1103 29 20 9000 48,79
1104 11 90 9100 71,75
1104 12 90 9100 48,40
1104 12 90 9300 38,72
1104 19 10 9000 28,91
1104 19 50 9110 68,00
1104 19 50 9130 55,25
1104 21 10 9100 71,75
1104 21 30 9100 71,75
1104 21 50 9100 95,66
1104 21 50 9300 76,53
1104 22 20 9100 38,72
1104 22 30 9100 41,14

1104 23 10 9100 63,75
1104 23 10 9300 48,86
1104 29 11 9000 28,91
1104 29 51 9000 28,34
1104 29 55 9000 28,34
1104 30 10 9000 7,09
1104 30 90 9000 10,63
1107 10 11 9000 50,45
1107 10 91 9000 85,14
1108 11 00 9200 56,68
1108 11 00 9300 56,68
1108 12 00 9200 68,00
1108 12 00 9300 68,00
1108 13 00 9200 68,00
1108 13 00 9300 68,00
1108 19 10 9200 41,04
1108 19 10 9300 41,04
1109 00 00 9100 0,00
1702 30 51 9000 (2) 81,43
1702 30 59 9000 (2) 62,34
1702 30 91 9000 81,43
1702 30 99 9000 62,34
1702 40 90 9000 62,34
1702 90 50 9100 81,43
1702 90 50 9900 62,34
1702 90 75 9000 85,32
1702 90 79 9000 59,22
2106 90 55 9000 62,34

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1. 11. 1975, S. 20).

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG)
Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1216/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Markt-
organisation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbe-
sondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

Bei dieser Berechnung muß auch der Gehalt an Getrei-
deerzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung
einer Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für zwei
Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden, nämlich
für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln am
meisten verwendete Getreide, und für anderes Getreide.
Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser Verordnung
in Frage kommende Getreideerzeugnisse außer Mais und

Maiserzeugnissen zu verstehen. Die genannte Erstattung
ist für die in dem betreffenden Mischfuttermittel enthal-
tene Menge Getreideerzeugnisse zu gewähren.

Der Erstattungsbetrag muß außerdem den Möglichkeiten
und Bedingungen des Absatzes der betreffenden Erzeug-
nisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen auf
dem Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und dem
wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung tragen.

Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen, die
zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstellung
dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe auf
dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt festzu-
stellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen Gege-
benheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

Die Erstattung muß einmal im Monat festgesetzt werden;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der
Verordnung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie
im Anhang der vorliegenden Verordnung angegeben
gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 51.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juni 1998 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreidemischfuttermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(in ECU/t)

Getreideerzeugnis (2) Erstattung (2)

Mais und Maiserzeugnisse der

KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10 42,50

Getreideerzeugnisse (2) außer Mais und
Maiserzeugnissen 38,09

(1) Gemäß Sektor 5 im Anhang zur geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24. 12.
1987, S. 1).

(2) Die Erstattung berücksichtigt lediglich Getreidestärke.

Als Getreideerzeugnisse gelten die Erzeugnisse des Kapitels 10 der Unterpositionen 0709 90 60 und 0712 90 19 sowie der
Positionen 1101, 1102, 1103 und 1104 (ausgenommen Unterposition 1104 30) und der Gehalt an Getreide von
Erzeugnissen der Unterpositionen 1904 10 10 und 1904 10 90 der Kombinierten Nomenklatur. Der Gehalt an Getreide
von Erzeugnissen der Unterpositionen 1904 10 10 und 1904 10 90 der Kombinierten Nomenklatur wird dem Gewicht
dieser Enderzeugnisse gleichgestellt.

Für Stärke, deren Ursprung sich nicht einwandfrei nachweisen läßt, wird keine Erstattung gewährt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1217/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festsetzung der Produktionserstattungen für Getreide und Reis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 7 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 192/98 (4), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der
Kommission vom 30. Juni 1993 mit Durchführungs-
bestimmungen zu der Regelung der Produktionserstat-
tungen für Getreide und Reis (5), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1011/98 (6), insbesondere auf
Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 sind die Bedin-
gungen für die Gewährung der Produktionserstattung
festgelegt worden. Die diesbezügliche Berechnungsgrund-
lage ist in Artikel 3 derselben Verordnung enthalten. Die
so berechnete Erstattung muß einmal im Monat festge-

setzt werden und kann geändert werden, wenn sich der
Mais- und/oder der Weizenpreis erheblich ändern.

Um den zu zahlenden Betrag genau zu bestimmen, sind
die mit dieser Verordnung festzusetzenden Produktionser-
stattungen durch die im Anhang II der Verordnung
(EWG) Nr. 1722/93 angegebenen Koeffizienten anzu-
passen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
1722/93 genannte Erstattung je Tonne Mais-, Weizen-,
Kartoffel-, Reis- oder Bruchreisstärke wird auf 40,98
ECU/Tonne festgesetzt.

(2) Die in Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1722/93 genannte Erstattung je Tonne Gerste- oder
Haferstärke wird auf 40,98 ECU/Tonne festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 16.
(5) ABl. L 159 vom 1. 7. 1993, S. 112.
(6) ABl. L 145 vom 15. 5. 1998, S. 11.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1218/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1078/98 eingereichten Angebote für die Ausfuhr von Gerste

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der
Kommission vom 29. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen und zur Festlegung der bei Störungen im Getrei-
desektor zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2052/97 (4), insbesondere
auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Gerste nach allen Drittländern wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 1078/98 der Kommis-
sion (5) eröffnet.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu berück-
sichtigen.

Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung oder einer Mindestabgabe
nicht angezeigt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder
der Abgabe bei der Ausfuhr von Gerste gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1078/98 vom 5. bis zum 11. Juni
1998 eingereichten Angebote werden nicht berücksich-
tigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 7.
(4) ABl. L 287 vom 21. 10. 1997, S. 14.
(5) ABl. L 154 vom 28. 5. 1998, S. 20.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1219/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im
Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1079/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der
Kommission vom 29. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen und zur Festlegung der bei Störungen im Getrei-
desektor zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2052/97 (4), insbesondere
auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Weichweizen nach allen Dritt-
ländern wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1079/98
der Kommission (5) eröffnet.

Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der

Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt
bzw. sich auf eine Ausfuhrabgabe bezieht.

Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen
wird für die vom 5. bis zum 11. Juni 1998 im Rahmen
der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1079/
98 eingereichten Angebote auf 27,00 ECU je Tonne fest-
gesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 7.
(4) ABl. L 287 vom 21. 10. 1997, S. 14.
(5) ABl. L 154 vom 28. 5. 1998, S. 24.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1220/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1773/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der
Kommission vom 29. Juni 1995 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des
Rates hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen und zur Festlegung der bei Störungen im Getrei-
desektor zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2052/97 (4),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1773/97 der
Kommission vom 12. September 1997 über eine beson-
dere Interventionsmaßnahme für Getreide in Finnland
und Schweden (5), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1193/98 (6), insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 1773/97 eröffnet.

Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1773/97 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer wird für
die vom 5. bis zum 11. Juni 1998 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1773/97
eingereichten Angebote auf 49,25 ECU je Tonne festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 147 vom 30. 6. 1995, S. 7.
(4) ABl. L 287 vom 21. 10. 1997, S. 14.
(5) ABl. L 250 vom 13. 9. 1997, S. 1.
(6) ABl. L 165 vom 10. 6. 1998, S. 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1221/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Festsetzung der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter
Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang II des Vertrags

fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 192/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 kann der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel
1 dieser beiden Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

In der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 der Kommission
vom 30. Mai 1994 zur Festlegung der gemeinsamen
Verfahren bei der Regelung zur Gewährung von Ausfuhr-
erstattungen und der Kriterien zur Festsetzung des Erstat-
tungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, die in Form von nicht unter Anhang II des Vertrags
fallenden Waren ausgeführt werden (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1909/97 (6), sind dieje-
nigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei ihrer Ausfuhr in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 oder im Anhang B der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 aufgeführten Waren ein Erstattungssatz festge-
setzt werden muß.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der Verord-
nung (EG) Nr. 1222/94 muß der Erstattungssatz für jeden

Monat für je 100 kg dieser Grunderzeugnisse festgesetzt
werden.

Im Anschluß an die zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den Vereinigten Staaten von Amerika getrof-
fene Übereinkunft über die Ausfuhren von Teigwaren aus
der Gemeinschaft in die USA, die mit dem Beschluß
87/482/EWG des Rates (7) genehmigt wurde, muß die
Erstattung für Waren der KN-Codes 1902 11 00 und
1902 19 00 je nach Bestimmungsgebiet unterschiedlich
festgelegt werden.

Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr.
1222/94 sieht vor, daß falls der Nachweis gemäß Artikel 4
Absatz 5 Buchstabe a) der genannten Verordnung nicht
erbracht wird, für die Ausfuhr ein verminderter Erstat-
tungssatz gilt. Dieser berücksichtigt den Betrag der
Produktionserstattung, der zum vermuteten Zeitpunkt der
Herstellung der Waren gemäß Verordnung (EG) Nr.
1722/93 der Kommission (8), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1011/98 (9), auf das verarbeitete
Grunderzeugnis anzuwenden war.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geltenden Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse
im Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1222/
94 und des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 oder des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95, die in Form von im Anhang B der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 oder im Anhang B der geänderten
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Waren ausge-
führt werden, werden entsprechend dem Anhang festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 20 vom 27. 1. 1998, S. 16. (7) ABl. L 275 vom 29. 9. 1987, S. 36.
(5) ABl. L 136 vom 31. 5. 1994, S. 5. (8) ABl. L 159 vom 1. 7. 1993, S. 112.
(6) ABl. L 268 vom 1. 10. 1997, S. 20. (9) ABl. L 145 vom 15. 5. 1998, S. 11.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
Erstattungssätze pro

100 kg des
Grunderzeugnisses

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Juni 1998 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der
Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang II des

Vertrages fallenden Waren

1001 10 00 Hartweizen:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
– in allen anderen Fällen 

1001 90 99 Weichweizen und Mengkorn:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 1,842
– in allen anderen Fällen:
– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der

Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 1,341
– – in allen anderen Fällen 2,834

1002 00 00 Roggen 4,417

1003 00 90 Gerste 4,783

1004 00 00 Hafer 2,420

1005 90 00 Mais verwendet in Form von:
– Stärke:
– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b)

der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 2,383
– – in allen anderen Fällen 4,250
– Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin, Maltodextrinsirup der

KN-Codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):

– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b)
der Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 2,029

– – in allen anderen Fällen 3,896
– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 4,250

Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 00, gleichgestellt mit einem
aus der Verarbeitung von Mais hergestellten Produkt:
– im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1222/94 (2) 2,383
– in allen anderen Fällen 4,250

1006 20 Geschälter Reis:
– rundkörniger Reis 3,178
– mittelkörniger Reis 2,829
– langkörniger Reis 2,829

ex 1006 30 Vollständig geschliffener Reis:
– rundkörniger Reis 4,100
– mittelkörniger Reis 4,100
– langkörniger Reis 4,100

1006 40 00 Bruchreis verwendet in Form von:
– Stärke des KN-Codes 1108 19 10:
– – im Fall der Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der

Verordnung (EG) Nr. 1222/94 (2) 0,735
– – in allen anderen Fällen 2,700
– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 2,700
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KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
Erstattungssätze pro

100 kg des
Grunderzeugnisses

1007 00 90 Sorghum 4,783

1101 00 Mehl von Weizen und Mengkorn:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 2,266
– in allen anderen Fällen 2,300

1102 10 00 Mehl von Roggen 4,750

1103 11 10 Grobgrieß und Feingrieß von Hartweizen:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 
– in allen anderen Fällen 

1103 11 90 Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen:
– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19

nach den Vereinigten Staaten von Amerika 2,266
– in allen anderen Fällen 2,300

(1) Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen die im Anhang E der geänderten Verordnung (EG) Nr. 1222/94
der Kommission angegebenen Koeffizienten angewandt werden (ABl. L 136 vom 31. 5. 1994, S. 5).

(2) Die betroffenen Waren werden im Anhang I der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 aufgeführt (ABl. L 159 vom 1.
7. 1993, S. 112).

(3) Für Sirupe der KN-Codes 1702 30 99, 1702 40 90 und 1702 60 90, hergestellt als Mischung von Glucose- und Fructosesirup,
gibt nur der Glucosesirup Recht auf Ausfuhrerstattung.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1222/98 DER KOMMISSION

vom 11. Juni 1998

zur Änderung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der
Kommission vom 28. Juni 1996 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Anwendung der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der im Sektor
Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2092/97 (4), insbesondere auf Artikel
2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die im Sektor Getreide geltenden Zölle sind festgesetzt
in der Verordnung (EG) Nr. 1105/98 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1180/98 (6).

Weicht der berechnete Durchschnitt der Zölle während
ihres Anwendungszeitraums um 5 ECU/t oder mehr vom
festgesetzten Zoll ab, wird letzterer gemäß Artikel 2
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 entsprechend
angepaßt. Da dies der Fall ist, sind die mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1105/98 festgesetzten Zölle anzupassen 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 1105/98
werden durch die Anhänge I und II zur vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Juni 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Juni 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 161 vom 29. 6. 1996, S. 125.
(4) ABl. L 292 vom 25. 10. 1997, S. 10.
(5) ABl. L 146 vom 16. 5. 1998, S. 19.
(6) ABl. L 163 vom 6. 6. 1998, S. 25.
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung

Bei der Einfuhr
auf dem Land-,

Fluß- oder Seeweg aus
Häfen des Mittelmeerraums, des

Schwarzen Meeres oder der Ostsee
zu erhebender Zoll (ECU/t)

Bei der Einfuhr
auf dem Luftweg oder aus
anderen Häfen auf dem
Seeweg zu erhebender (2)

Zoll (ECU/t)

1001 10 00 Hartweizen (1) 7,19 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 51,53 41,53

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur
Aussaat (3) 51,53 41,53

mittlerer Qualität 81,95 71,95

niederer Qualität 98,09 88,09

1002 00 00 Roggen 108,30 98,30

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 108,30 98,30

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (3) 108,30 98,30

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 98,71 88,71

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (3) 98,71 88,71

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-
Körner-Sorghum 108,30 98,30

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen niederer Qualität
geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1249/96), kann der Zoll ermäßigt werden um
 3 ECU/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
 2 ECU/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen

Halbinsel entladen wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 oder 8 ECU/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt

sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 29. Mai 1998 bis 10. Juni 1998)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas-City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 US barley 2

Notierung (ECU/t) 119,99 101,09 94,20 86,68 177,86 (1) 76,75 (1)

Golf-Prämie (ECU/t)  11,04 1,78 8,69  

Prämie/Große Seen (ECU/t) 13,53     

(1) Fob Duluth.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 11,51 ECU/t. Große Seen-Rotterdam: 20,54 ECU/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
0,00 ECU/t (SRW2).
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RICHTLINIE 98/36/EG DER KOMMISSION

vom 2. Juni 1998

zur Änderung der Richtlinie 96/5/EG über Getreidebeikost und andere Beikost
für Säuglinge und Kleinkinder

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/398/EWG des Rates vom 3.
Mai 1989 über die Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine beson-
dere Ernährung bestimmt sind (1), geändert durch die
Richtlinie 96/84/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1,

nach Anhörung des Wissenschaftlichen Lebensmittelaus-
schusses zu den Bestimmungen, die Auswirkungen auf
die Volksgesundheit haben können,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Kriterien der Grundzusammensetzung von Getreide-
beikost und anderer Beikost für Säuglinge und Klein-
kinder sind in den Anhängen I und II der Richtlinie
96/5/EG der Kommission (3) aufgeführt.

Wegen der besonderen Nährstoffzusammensetzung und
der chemischen, physikalischen und organoleptischen
Eigenschaften von Käse hätten aus Käse und sonstigen
Zutaten hergestellte Erzeugnisse, wenn sie den Anforde-
rungen an den Proteingehalt gemäß Anhang II der Richt-
linie 96/5/EG genügen müßten, einen zu hohen Fettge-
halt und wären für Säuglinge und Kleinkinder wegen des
schlechten Geschmacks unverträglich.

Daher sollten die Anforderungen an den Proteingehalt für
diese Erzeugnisse neu festgelegt werden.

Die unterschiedlichen Eßgewohnheiten in der Gemein-
schaft haben dazu geführt, daß Saucen als Beilage zu einer
Mahlzeit auf den Markt gebracht werden, die organolep-
tisch von Bedeutung, hinsichtlich des Nährwerts jedoch
nicht relevant sind. Daher sollten diese Saucen von den in
Anhang II genannten Anforderungen an den Proteinge-
halt freigestellt werden.

In den Anhängen der Richtlinie 96/5/EG sind Höchst-
werte für bestimmte Stoffe festgelegt, die zu nährwertrele-
vanten Zwecken zugesetzt werden. Artikel 5 der Richt-
linie 96/5/EG sieht vor, daß erforderlichenfalls zusätzliche
Höchstwerte festgelegt werden.

Die Richtlinie 96/5/EG sollte entsprechend geändert
werden.

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Lebensmit-
telausschusses —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge der Richtlinie 96/5/EG werden entspre-
chend dem Anhang dieser Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis
spätestens 31. Dezember 1998 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Aus
den vorgenannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften
muß hervorgehen, daß

— der Handel mit Erzeugnissen, die dieser Richtlinie
entsprechen, spätestens ab 1. Januar 1999 zugelassen
ist;

— der Handel mit Erzeugnissen, die dieser Richtlinie
nicht entsprechen, ab 1. Januar 2000 verboten ist.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf
diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten dieser Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 2. Juni 1998

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 186 vom 30. 6. 1989, S. 27.
(2) ABl. L 48 vom 19. 2. 1997, S. 20.
(3) ABl. L 49 vom 28. 2. 1996, S. 17.
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ANHANG

Die Anhänge der Richtlinie 96/5/EG werden wie folgt geändert:

1. In Anhang II wird unter Nummer 1 folgender Wortlaut eingefügt:

„1.3. a Wenn Käse zusammen mit anderen Zutaten in der Verkehrsbezeichnung eines nicht süßen
Erzeugnisses erwähnt ist, unabhängig davon, ob das Erzeugnis als Mahlzeit aufgemacht ist oder
nicht, so

— muß der Gehalt an Protein aus Milchprodukten mindestens 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal)
betragen;

— muß der Gehalt des Erzeugnisses an Protein aus allen Quellen insgesamt mindestens 0,7
g/100 kJ (3 g/100 kcal) betragen.“

„1.4. a. Für Saucen, die als Beilage zu einer Mahlzeit aufgemacht sind, gelten nicht die Anforderungen der
Nummern 1.1 bis 1.4.

1.4. b Süßspeisen, bei denen in der Verkehrsbezeichnung Milchprodukte als erste oder einzige Zutat
angegeben sind, müssen mindestens 2,2 g Milchprotein/100 kcal enthalten. Alle anderen
Süßspeisen sind von den Anforderungen in 1.1 bis 1.4 ausgenommen.“

2. Folgender Anhang VI wird angefügt:

„ANHANG VI

Höchstmengen für Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, wenn sie Getreidebeikost und
anderer Beikost für Säuglinge und Kleinkinder zugesetzt werden

Die Nährstoffanforderungen beziehen sich auf das verzehrfertige Erzeugnis, das als solches auf den Markt
gebracht oder nach den Anweisungen des Herstellers rekonstituiert wird, ausgenommen Kalium und
Calcium, bei denen sich die Anforderungen auf das verkaufsfertige Erzeugnis beziehen.

Nährstoff Höchstwert je 100 kcal

Vitamin A (µg RE) 180 (1)

Vitamine E (mg a-TE) 3

Vitamine C (mg) 12,5/25 (2)/125 (3)

Thiamin (mg) 0,25/0,5 (4)

Riboflavin (mg) 0,4

Niacin (mg NE) 4,5

Vitamin B6 (mg) 0,35

Folsäure (µg) 50

Vitamin B12 (µg) 0,35

Pantothensäure (mg) 1,5

Biotin (µg) 10

Kalium (mg) 160

Calcium (mg) 80/180 (5)/100 (6)

Magnesium (mg) 40

Eisen (mg) 3

Zink (mg) 2

Kupfer (µg) 40

Iod (µg) 35

Mangan (mg) 0,6

(1) Im Einklang mit den Bestimmungen der Anhänge I und II.

(2) Dieser Grenzwert gilt für mit Eisen angereicherte Erzeugnisse.

(3) Dieser Grenzwert gilt für Gerichte auf Fruchtbasis, Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Gemüsesäfte.

(4) Dieser Grenzwert gilt für verarbeitete Lebensmittel auf Getreidebasis.

(5) Dieser Grenzwert gilt für die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer i) und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer
ii) genannten Erzeugnisse.

(6) Dieser Grenzwert gilt für die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer iv) genannten Erzeugnisse.“
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

EMPFEHLUNG DES RATES

vom 4. Juni 1998

betreffend einen Parkausweis für Behinderte

(98/376/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 75 Absatz 1,

nach Kenntnisnahme von dem Empfehlungsentwurf der
Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189 C des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die gegenseitige Anerkennung eines entsprechend
einem einheitlichen Gemeinschaftsmodell erstellten
Parkausweises für Behinderte forderte die Kommis-
sion in ihrer Mitteilung über ein mittelfristiges
sozialpolitisches Aktionsprogramm 1995-1997, die
dem Rat und dem Europäischen Parlament sowie
dem Wirtschafts- und Sozialausschuß und dem
Ausschuß der Regionen am 12. April 1995 übermit-
telt wurde, sowie in ihrem Bericht an den Rat vom
26. November 1993 über Maßnahmen in der
Gemeinschaft zur Verbesserung der Zugänglichkeit

von Verkehrsmitteln für in ihrer Bewegungsfähigkeit
beeinträchtigte Personen.

(2) Gemäß der Entschließung des Rates und der im Rat
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten vom 20. Dezember 1996 zur Chancengleich-
heit für Behinderte müssen alle Behinderten
konkrete ergänzende Maßnahmen, die ihre beruf-
liche und soziale Eingliederung fördern, in Anspruch
nehmen können.

(3) Die Nutzung eines anderen Transportmittels als der
öffentlichen Verkehrsmittel stellt für viele Behin-
derte die einzige Möglichkeit dar, sich unabhängig
fortzubewegen, was ihre berufliche und soziale
Eingliederung fördert. Unter bestimmten Umständen
und unter Beachtung der Verkehrssicherheit ist
Behinderten, die Inhaber eines entsprechenden Park-
ausweises sind, das Parken ihres Fahrzeugs ohne
anschließende lange Wege zu ermöglichen. Die
Behinderten müssen in der gesamten Gemeinschaft
in den Genuß der durch den Parkausweis einge-
räumten Parkerleichterungen für Behinderte entspre-
chend den einzelstaatlichen Vorschriften des jewei-
ligen Aufenthaltslandes kommen.

(4) Da die Erteilung von Parkausweisen für Behinderte
der Zuständigkeit der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften unterliegen kann, sollte auch
der Ausschuß der Regionen gehört werden.

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip empfiehlt
sich eine Gemeinschaftsaktion, um das Verständnis
und die gegenseitige Anerkennung von Parkaus-
weisen für Behinderte zu fördern und die Freizügig-
keit von Behinderten zu erleichtern.

(1) ABl. C 174 vom 17. 6. 1996, S. 27.
(2) ABl. C 42 vom 10. 2. 1997, S. 27.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Dezem-

ber 1996 (ABl. C 20 vom 20. 1. 1997, S. 386), gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 19. Dezember 1997 (ABl. C 62
vom 26. 2. 1998, S. 4) und Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 30. März 1998 (ABl. C 138 vom 4. 5. 1998).
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(6) Es ist wünschenswert, daß ein Parkausweis für
Behinderte nach einem Gemeinschaftsmodell einge-
führt und von den Mitgliedstaaten gegenseitig aner-
kannt wird.

(7) Für die Entscheidung, welche Arten der Behinde-
rung in Betracht kommen und wie die Parkausweise
für Behinderte ausgegeben werden, sind die Mitglied-
staaten zuständig.

(8) Die Mitgliedstaaten sollten Sicherheitsfaktoren
vorsehen, die verhindern, daß der Parkausweis
gefälscht oder nachgeahmt wird.

(9) Die Europäische Verkehrsministerkonferenz (CEMT)
hat bereits eine Entschließung angenommen, die
darauf abzielt, die Bereitstellung und die gegenseitige
Anerkenung von Parkausweisen für Behinderte zu
fördern (CEMT-Entschließung vom 22. April 1997).

(10) Die Ausweisinhaber müssen umfassend über die
Bedingungen der Verwendung des Parkausweises in
den Mitgliedstaaten unterrichtet werden —

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten,

1. den Parkausweis für Behinderte, der gemäß den jewei-
ligen einzelstaatlichen Vorschriften ausgegeben wird,
nach dem im Anhang beschriebenen Gemeinschafts-
modell zu gestalten, wobei dieser Ausweis gemäß
Nummer 5 parallel zu den in den Mitgliedstaaten
bereits ausgestellten Parkausweisen verwendet werden
kann;

2. ab 1. Januar 1999 die von den einzelnen Mitglied-
staaten nach dem einheitlichen Gemeinschaftsmodell

gestalteten Parkausweise für Behinderte anzuerkennen,
damit der Inhaber eines solchen Ausweises die Parker-
leichterungen nutzen kann, die mit dem Ausweis
verbunden sind und die in dem Mitgliedstaat einge-
räumt werden, in dem er sich gerade aufhält;

3. den Parkausweis für Behinderte an Personen auszu-
geben, deren Behinderung eine eingeschränkte Bewe-
gungsfähigkeit mit sich bringt;

4. bei der Ausstellung des Parkausweises für Behinderte
auf Antrag der Betroffenen eine Übersicht über die
Bedingungen der Verwendung des Parkausweises in
den einzelnen Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines
von der Kommission erstellten Merkblatts auszuhän-
digen;

5. die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit die
Bereitstellung von Parkausweisen für Behinderte
gemäß dem einheitlichen Gemeinschaftsmodell bis
spätestens 1. Januar 2000 erfolgt.

Diese Empfehlung steht dem nicht entgegen, daß das
in den Mitgliedstaaten vor dem 1. Januar 2000 verwen-
dete Parkausweismodell im Hoheitsgebiet des jewei-
ligen Mitgliedstaats bis zum Tag der Ersetzung des
Ausweises weiterhin verwendet wird;

6. die Kommission vor dem 1. Juli 2000 über die Folge-
maßnahmen aufgrund der vorliegenden Empfehlung
zu unterrichten.

Geschehen zu Luxemburg am 4. Juni 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. BLUNKETT
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ANHANG

Bestimmungen zum Gemeinschaftsmodell des Parkausweises für Behinderte

A. Die Gesamtabmessungen des Parkausweises für Behinderte nach dem Gemeinschaftsmodell sind wie
folgt:

— Höhe: 106 mm,

— Breite: 148 mm.

B. Die Farbe des Parkausweises ist hellblau mit Ausnahme des weißen Rollstuhlfahrersymbols, welches
großflächig dunkelblau unterlegt ist.

C. Der Parkausweis für Behinderte ist plastifiziert, mit Ausnahme der für die Unterschrift des Inhabers
vorgesehenen Zeile auf der linken Hälfte der Rückseite.

D. Der Parkausweis für Behinderte enthält Vorder- und Rückseite, jeweils vertikal in zwei Hälften unterteilt:

Die linke Seite der Vorderseite enthält:

— das Rollstuhlfahrersymbol in weiß auf dunkelblauem Hintergrund;

— den Tag des Ablaufs der Gültigkeit des Parkausweises;

— die Seriennummer des Parkausweises;

— Name und Stempel der Behörde/Organisation, die den Ausweis ausstellt.

Die rechte Hälfte der Vorderseite enthält:

— in Blockbuchstaben die Aufschrift „Parkausweis für Behinderte“ in der/den Sprache(n) des Mitglied-
staats, der den Parkausweis ausstellt: in Kleinschrift und in angemessenem Abstand die Aufschrift
„Parkausweis“ in den anderen Sprachen der Europäischen Union;

— die Aufschrift „Modell der Europäischen Gemeinschaften“ in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats,
der den Parkausweis ausstellt;

— als Hintergrund das Unterscheidungszeichen des Mitgliedstaats, der den Parkausweis ausstellt:

B: Belgien

DK: Dänemark

D: Deutschland

EL: Griechenland

E: Spanien

F: Frankreich

IRL: Irland

I: Italien

L: Luxemburg

NL: Niederlande

A: Österreich

P: Portugal

FIN: Finnland

S: Schweden

UK: Vereinigtes Königreich

umgeben von dem Symbol der Europäischen Union, dem Kranz der 12 Sterne.

Die linke Hälfte der Rückseite enthält:

1. den Namen des Inhabers;

2. den Vornamen des Inhabers;

3. die Unterschrift oder ein anderes beglaubigtes Handzeichen des Inhabers, wenn die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften dies vorsehen;

4. das Foto des Inhabers.
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Die rechte Hälfte der Rückseite enthält:

1. den Hinweis:

„Dieser Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme der geltenden Parkerleichterungen in dem Mitglied-
staat, in dem sich der Berechtigte aufhält.“

2. den Hinweis:

„Der Ausweis ist im Fall seiner Benutzung im vorderen Teil des Fahrzeugs so anzubringen, daß die
Vorderseite des Ausweises zu Kontrollzwecken gut sichtbar ist.“

E. Mit Ausnahme der Eintragungen auf der rechten Hälfte der Vorderseite werden die Eintragungen in der
(den) Sprache(n) des Mitgliedstaats abgefaßt, der den Parkausweis ausstellt.

Will ein Mitgliedstaat diese Eintragungen in einer anderen Landessprache als dänisch, deutsch, englisch,
finnisch, französisch, griechisch, italienisch, niederländisch, portugiesisch, schwedisch oder spanisch
abfassen, so erstellt er unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieses Anhangs unter Verwendung einer
der elf vorgenannten Sprachen eine zweisprachige Fassung des Parkausweises.
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